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1. Erfordernis der Planaufstellung/ Bisheriges Verfahren 
Es wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB aufgestellt. Die 
Entwicklung des Gebietes als Sonderbaufläche gem. § 1 (1) Nr. 4 BauNVO bzw. Son-
dergebiet gem. § 11 BauNVO für eine Landmaschinenhalle dient der Errichtung einer 
Lagerhalle für Maschinen auf einem privaten Grundstück einer ansässigen Firma in 
Dirlos. Das Grundstück befindet sich derzeit im Außenbereich gem. § 35 BauGB, d.h. 
hierfür besteht kein Baurecht.  
 
Der Vorhabenträger benötigt die Fläche, da auf dem eigenen Betriebsgelände in der 
Kohlhäuser Straße 11 die Verhältnisse beengt sind und keine Erweiterungsmöglich-
keiten bestehen. Eine erste Bauanfrage seitens der Firma bei der Gemeinde Künzell 
zum Bau einer Maschinenhalle erfolgte im Januar 2019. Nachdem zunächst eine Er-
gänzungssatzung aufgestellt werden sollte, um die bauleitplanerischen Voraussetzun-
gen für die Genehmigungsfähigkeit der Halle zu schaffen, entschied man sich später 
zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
 
Es erfolgte im Jahr 2021 eine Vorabstimmung mit dem Regierungspräsidium Kassel, 
Dez. Naturschutz sowie im Sommer 2023 eine Vorabstimmung mit dem Fachdienst 
Bauen und Wohnen des Landkreises Fulda. Das Ergebnis der Vorabstimmung mit 
dem RP Kassel war, dass die geplante Maschinenhalle von der Ausrichtung her in 
Nord-Süd-Richtung gedreht wurde. Diese Variante erschien am geeignetsten gegen-
über von Varianten, in der die Halle eine Ost-West-Ausrichtung hatte (Email v. 
17.09.2021, RP Kassel, Dez. Schutzgebiete, Artenschutz, biologische Vielfalt, Land-
schaftspflege an Gemeinde Künzell). Eine Entlassung aus dem betroffenen Land-
schaftsschutzgebiet „Auenverbund Fulda“ wurde dabei in Aussicht gestellt. Die Ge-
meinde Künzell stellt parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes einen Antrag auf 
Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Fulda“.  
 
Der Aufstellungsbeschluss durch die Gemeindevertretung Künzell erfolgte am 
12.05.2022. Die frühzeitige Beteiligung wurde von 20.12.23 – 22.01.24 durchgeführt. 
Im Rahmen dieser ersten Auslegung sind 32 Stellungnahmen eingegangen, darunter 
fünf umweltbezogene Stellungnahmen und vier Bürger-Stellungnahmen.  

 
Im Einzelnen sind folgende Stellungnahme mit Bedenken, Anregungen oder Hinwei-
sen eingegangen und in die Planung eingeflossen: 

- Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. v. 16.01.24 mit Aussagen 
zu wassergefährdenden Stoffen, zur Vegetations- und Biotopausstattung, zur Bilan-
zierung nach KV, zum Immissionsschutz, zu Anpflanzungen und Pflanzbindungen 
und zur Artenauswahl.  

- Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Bauen und Wohnen v. 19.01.24 mit 
Aussagen zur Plandarstellung, zur überbaubaren Grundstücksfläche, zur Bema-
ßung und zu den Höhenbezugspunkten; 

- Landkreis Fulda Kreisausschuss, Fachdienst Natur und Landschaft v. 19.01.24 mit 
Aussagen zur finalen Abstimmung und den Pflanzenangaben, sowie eine umwelt-
verträgliche Beleuchtung; 

- Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Wasser- und Bodenschutz v. 
04.01.24 mit Aussagen zur gedrosselten Einleitung des Niederschlagswassers in 
die Haune; 

- Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Gefahrenabwehr v. 04.01.24 mit Aus-
sagen zur Löschwasserversorgung; 

- OsthessenNetz GmbH v. 17.01.24 mit Aussagen zum Stromanschluss und Vers-
rogungsnetz 



 

7 
 

- Regierungspräsidium Darmstadt – Kampfmittelräumdienst v. 17.01.24 mit Aussa-
gen zum vorhandenen Bombenabwurfgebiet; 

- Regierungspräsidium Kassel Abt. 31.2, Grundwasserschutz, Wasserversorgung, 
Altlasten, Bodenschutz v. 10.01.24 mit Aussagen zum vorsorgenden und nachsor-
genden Bodenschutz 

- Regierungspräsidium Kassel Abt. 31.4, Kommunales Abwasser, Gewässergüte, 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz v. 09.01.24 mit Aussagen zur Beteili-
gung der Unteren Wasserbehörde; 

- Regierungspräsidium Kassel Abt 32.2 Abfallwirtschaft v. 15.01.24 mit Aussagen zu 
vorgesehenen Auffschüttungen und der Herkunft des Auffüllmaterials 

- RPKS – Immissionsschutz v. 22.01.24 mit Aussagen zum Immissionsschutz.  
 
Bei den vier Bürger-Stellungnahmen geht es um die Themen Immissionsschutz, Hal-
lengröße, die Errichtung einer PV-Anlage, Errichtung der Halle im Landschaftsschutz-
gebiet, Wertminderung der Grundstücke, Löschwasserversorgung, Landschaftsbild 
und Ableitung von Oberflächenwasser,  

 
Umweltprüfung/ Umweltbericht 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Landmaschinenhalle Bott im Ortsteil 
Dirlos“, wird gem. § 2 (4) BauGB ein Umweltbericht erstellt, der die mit der Umsetzung 
dieser Bauleitplanung verbundenen Umweltauswirkungen untersucht und bewertet. 
Der Umweltbericht ist unter Teil B der Begründung dargestellt, er wird gemäß § 2a 
BauGB eigenständiger Bestandteil dieser Begründung. 

 
 

2. Planerische Vorgaben / Rechtliche Situation 
Anpassung an Ziele der Raumordnung (Regionalplan) 
 
Der Teil-Regionalplan Energie Nordhessen legt die Fläche derzeit teilweise als Vor-
ranggebiet für Natur- und Landschaft fest. Eine Anfrage im Februar 2021, beim Regie-
rungspräsidium Kassel, Dez. Naturschutz hat ergeben, dass eine Entlassung aus dem 
bestehenden Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Fulda“ nur für den oberen Be-
reich an der Straße „Am Mühlbach“ in Aussicht gestellt werden kann.  
 

 



 

8 
 

 
 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Teilregionalplan Energie Nordhessen, Südblatt, 2017 

 
Die im Text als Ziele gekennzeichneten Aussagen und die in der Karte als Vorrangge-
biete ausgewiesenen Bereiche sind für alle öffentlichen Stellen bei ihren Planungen 
und Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 1 HLPG verbindlich. Gegenüber der kommunalen 
Bauleitplanung begründen sie gemäß § 1 Abs. 4 BauGB eine Anpassungspflicht. 
 
Aus der Begründung zum Landesentwicklungsplan Hessen geht hervor, dass „von be-
sonderer Bedeutung für die Attraktivität des Ländlichen Raums sind das Angebot an 
Infrastruktureinrichtungen in angemessener Nähe zum Wohnort sowie vielfältige, zu-
kunftssichere Erwerbsmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung.“ sind (Begründung 
4.2.4.1).  Für die Zukunftsfähigkeit des Ländlichen Raums ist die Stärkung der Wirt-
schaftsstruktur mit einem entsprechenden qualitativen Arbeitsplatzangebot ein we-
sentlicher Faktor. 
  

Plangebiet 
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Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan (FNP) gem. § 8 (2) BauGB 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Künzell 

 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Künzell ist das Plange-
biet als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Der Entwurf des FNP v. 13.04.2022 sieht 
die Änderung Nr. Di 13 in eine Gemischte Baufläche (M) gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO 
vor. Diese Änderung wurde dem RP Kassel im Oktober 2023 zur Genehmigung vor-
gelegt. Ausgehend von einer baldigen Genehmigung des FNP, ist die Fläche gem. § 
8 (2) BauGB aus dem FNP entwickelt.  
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Abbildung 3: Darstellung FNP neu (Entwurf v. 13.04.22, Blattschnitt 4) 

 
Bestehende Bebauungspläne: 
Für den betreffenden Bereich gibt es den Bebauungsplan Nr. 4 von 1969, der den 
Geltungsbereich etwa zu einem Drittel abdeckt. Dieser setzt ein Allgemeines Wohn-
gebiet (WA) sowie eine zweigeschossige Bebauung mit einer Traufhöhe von 7,0 m, 
Satteldach mit einer Dachneigung von 30°, eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2, eine 
Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,4 sowie eine nicht überbaubare Fläche fest. Der 
überlappende Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 wird aufgehoben.  
 
Der andere Teil des Geltungsbereichs liegt im bisherigen Außenbereich gem. § 35 
BauGB.  
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Abbildung 4: Bebauungspläne Dirlos Nr. 1 und 4, genehmigt 1965 und 1969 

 
3. Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Landmaschi-
nenhalle Bott im Ortsteil Dirlos“ umfasst einen Teil von Flst Nr. 27/8, und T. v. 
268/27, Flur 4, Gemarkung Dirlos, Flurlage „In der Aue“ mit einer Fläche von ca. 
2400 m² und wird wie folgt begrenzt: 
 

Im Norden durch den Weg „Am Mühlbach“ Flurstück Nr. 143/1 (Flur 4) 
 

Im Osten  durch freie Landschaft 
 

Im Süden durch freie Landschaft und den Auebereich der Haune 
 

Im Westen durch die bestehende Ortsbebauung an der Kohlhäuser Straße, 
Flurstück Nr. 27/9 (Flur 4). 

 
Die Lage des Gebietes ist auf der folgenden Karte zu erkennen: 
 

Planbereich 

Bplan Nr. 1 
von 1965 

Bplan Nr. 4 
von 1969 
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Abbildung 5: Geltungsbereich, o.M. 

 
4. Bestand 

 

Der Bereich wird bisher teilweise im nördlichen Bereich zum Weg „Am Mühlbach“ als 
Abstellfläche für Fahrzeuge, aber größtenteils als Wiese landwirtschaftlich genutzt. Es 
handelt sich dabei um intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung.  

 

Planbereich 
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Abbildung 6: Luftbild des Plangebietes, o.M. 

 
 
Nach Süden hin öffnet sich die freie Landschaft zur Haune-Aue. Der Fluss Haune ent-
springt im Naturpark Hessische Rhön und im Biosphärenreservat Rhön in der Milse-
burger Kuppenrhön, einem westlichen Teil der Rhön. Die Haune mündet in Bad Hers-
feld in die Fulda.  
 
Das Gelände fällt nach Süden hin ab. Es ist kein Grünbestand vorhanden. Beide Flur-
stücke befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Auenverbund Fulda“ 
Nr. 2631002.  
 
Nachbarschaft und Umfeld:  
Der Mühlbach im Norden außerhalb des Plangebietes ist stellenweise mit Zufahrten 
überbaut. Entlang der Kohlgrunder Straße sind die Grundstücke mit Wohn- und Ne-
bengebäuden bebaut. Der bestehende Landmaschinenbetrieb befindet sich in einer 
Entfernung von ca. 500 m gegenüber an der Kohlgrunder Straße. 
 

 
5. Projektbeschreibung 
Der Vorhabenträger möchte eine Maschinenhalle mit einer Grundfläche von 624,25 m² 
(30,48 m x 20,48 m) sowie ein Vordach von 4,05 m überbauen (ins. Ca. 748 m² Dach-
fläche). Des Weiteren wird eine Zufahrt benötigt, die über den Weg „Am Mühlbach“ 
erfolgt, sowie ein Regenrückhaltebecken im Süden des Planbereichs. Das Gebäude 
ist in Nord-Süd-Richtung orientiert und wird mit einem flach geneigten Dach (10-15° 
Dachneigung) erstellt. Die Dacheindeckung erfolgt in Faserzement-Wellplatten.  
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Die Zufahrten zur Maschinenhalle erfolgen von Westen über eine neue Hoffläche 
(Pflasterung, ohne Versickerungsfugen).  

 

 
Abbildung 7: Ausschnitt aus dem Lageplan v. 04.12.2023, Gensler Architekten, 36157 Ebersburg 
 

 
Der Vorhabenträger benötigt die Fläche, da auf dem eigenen Betriebsgelände in der 
Kohlhäuser Straße 11 die Verhältnisse beengt sind und keine Erweiterungsmöglich-
keiten bestehen.  
 
Ein Anschluss an die öffentliche Kanalisation ist nicht erforderlich. Erforderliche Lösch-
wassermengen werden zum einen dem ca. 130 m entfernten Fluss Haune entnommen 
und zum anderen der nahegelegenen Entnahmestelle im Kurvenbereich in der Kohl-
häuser Straße (Entfernung 35 m). Laut Stellungnahme des Landkreises Fulda, Fach-
dienst Gefahrenabwehr – Brandschutzdienststelle, v. 19.01.24 wäre eine Entnahme-
stelle in 75 m Entfernung mit min. 400 I/min (24 m³/h) wäre ausreichend, wenn die 
gesamte Löschwassermenge des Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 
m aus maximal zwei Entnahmestellen sichergestellt werden könnte. Hierbei kann die 
Haune als Entnahmestelle mit einbezogen werden, sofern ganzjährig eine gesicherte 
Entnahme der zusätzlich benötigten Mengen gewährleistet werden kann und eine ge-
eignete Entnahmestelle (z. B. eine Staustufe) vorhanden ist. Der vorhandene Hydrant 
weist gem. Angaben des Gruppenwasserwerks Florenberg v. 01.02.24 eine max. 
Löschwassermenge von 1317,33 l /min bzw. 79,0 m³/h auf. Mit Stellungnahme v. 
05.02.24 sieht der Landkreis Fulda, Fachdienst Gefahrenabwehr die Löschwasser-
menge nach DVGW-Regelwerk W405 für das betreffende Objekt als ausreichend an 
(Email an Hr. Gensler v. 05.02.24, 10:08 Uhr). 
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Abbildung 8: Bestehender Unterflurhydrant in Kohlhäuser Straße 

 
Das Regenwasser soll über einen offenen Graben mit einer gedrosselten Einleitung in 
das Gewässer Haune eingeleitet werden.  
 

 
Abbildung 9: Lageplan v. 04.12.2023, Gensler Architekten, 36157 Ebersburg 
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Abbildung 10: Schnitt v. 04.12.2021, Gensler Architekten, 36157 Ebersburg 

 
Abbildung 11: Ansicht Nord v. 04.12.23, Gensler Architekten, 36157 Ebersburg 
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Abbildung 12: Ansichten West und Ost Nord v. 04.12.23, Gensler Architekten, 36157 Ebersburg 

 
 
6. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplans 
 

a) Vorhaben- und Erschließungsplan gem. § 12 (1) BauGB 
Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit 
von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage eines mit der 
Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben und der Erschlie-
ßungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist und 
sich zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- 
und Erschließungskosten ganz oder teilweise vor dem Beschluss nach § 10 Absatz 1 
verpflichtet (Durchführungsvertrag). Der Durchführungsvertrag ist dabei als eigenstän-
diges planerisches Instrument nicht Teil des Vorhaben- und Erschließungsplans oder 
der Bebauungsplansatzung. 
 
Vorgesehen ist die Erstellung einer Landmaschinenhalle zur Lagerung und Abstellung 
von Landmaschinen auf dem Grundstück in der Nähe des bestehenden Betriebsge-
ländes. Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über den bestehenden Weg Nr. 
143/1.  
 
b) Art der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) BauGB 

 

Gemäß § 11 (2) BauNVO wird als Art der baulichen Nutzung für die Gebietsfläche ein 
sonstiges Sondergebiet Landmaschinenhalle (SO LMH) für das Abstellen und Lagern 
von Landmaschinen festgesetzt. Eine Toilettennutzung ist ausgeschlossen. Repara-
tur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten außerhalb des Hallengebäudes sind nicht zu-
lässig. Förder- oder sonstige Anlagen im Dauerbetrieb (z.B. Gebläse etc.) sind nicht 
zulässig. 
 
c) Maß der baulichen Nutzung 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gem. § 16 (2) Nr. 1 durch die Festsetzung einer 
Grundflächenzahl von 0,6 bestimmt. Eine Geschossflächenzahl wird nicht festgesetzt.  
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Die überbaubaren Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) werden durch eine Bau-
grenze gem. § 23 (1) BauNVO bestimmt. Die Höhen der baulichen Anlagen (§ 16 (4) 
BauNVO) werden als maximale Trauf- und Firsthöhen festgesetzt. Die maximale 
Traufhöhe beträgt 6,50 m und die maximale Firsthöhe 8,50 m Höhe. Die Angaben 
erfolgen zusätzlich über NN.  
 
 

Die Grundfläche der Halle beträgt dabei 30,48 m x 20,48 m (= 624,25 m²); die Dach-
fläche beträgt mit einem Vordach von 4,05 m, 30,48 x 24,53 (= 747,67 m²).  
 
Des Weiteren wird ein Regenrückhaltebecken für die Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser mit der Grundfläche von 10,0 m x 8,50 m (85 m²) festgesetzt. 
 
Es wird eine Höhenlage der baulichen Anlage festgelegt. Die Oberkante der Hallen-
sohle beträgt gemäß Schnitt A-A und B-B v. 04.12.23, Gensler Architekten, 343 m üb. 
NN.  

 
d) Erschließung/Verkehr 

 

Die Erschließung der Landmaschinenhalle erfolgt über den Weg Flst Nr. Nr. 143/1 und 
über eine neue Zufahrt zur Hoffläche. Der bestehende Weg „Am Mühlbach“ ist in dem 
Bereich im Anschluss an die Kohlgrunder Straße auf einer Länge von ca. 230 m in 
Richtung Osten versiegelt. 
e) Regelungen des Wasserabflusses/ Aufschüttungen  

 

Es erfolgt eine Befestigung der Hoffläche mit Pflaster ohne Versickerungsfugen, der 
Einfahrtsbereich wird als Rangierbereich mitgenutzt.  
 
Es wird im Süd-Osten des Geltungsbereichs ein Regenrückhaltebecken mit einer Flä-
che von ca. 85 m² erstellt. Das Regenwasser soll über einen offenen Graben mit einer 
gedrosselten Einleitung in das Gewässer Haune eingeleitet werden.  
 
Die erforderlichen Aufschüttungen in Richtung Gewässer Haune sollen weitestgehend 
minimiert werden. Mit der Variante, bei der die Halle nicht parallel zur Straße geführt 
wird, kann die Gesamtaufschüttungsfläche geringfügig (5m) aus der Aue herausgezo-
gen werden (Email des RP Kassel, Dez. Schutzgebiete, Artenschutz, biologische Viel-
falt, Landschaftspflege v. 17.09.2021).  
 
Das Regierungspräsidium Kassel, Dez. Abfallwirtschaft, teilt in seiner Stellungnahme 
v. 15.01.24 mit, dass die tatsächliche Geländeoberfläche nach der vorgesehenen Auf-
schüttung sowie die Herkunft des Auffüllungsmaterials zu ergänzen sind. Eine Verwer-
tung von Abfällen liegt vor, wenn gemäß § 3 Abs. 23 KrWG die Abfälle einem sinnvol-
len Zweck zugeführt werden und dadurch andere Materialien ersetzen. Die Mitteilung 
über die Herkunft und Zusammensetzung des Abfallmaterials ist erforderlich um im 
Nachgang die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der Abfälle prüfen zu kön-
nen (§ 47 KrWG). 
 
Die tatsächliche Geländeoberfläche nach der vorgesehenen Aufschüttung beträgt 
343,00 m ü.NN. Das entspricht einer Auffüllung von ca. 1,75 m bis zum Hallenniveau. 
Abweichungen aus technischen Gründen sind bis zu +/- 0,5 m denkbar. Nähere Anga-
ben zur Herkunft des Auffüllungsmaterials sind erst im Bauantragsverfahren möglich.   
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7. Flächenbilanz und Dichtewerte 

 

Gesamtfläche VEP ca. 2.400 m² 

Landmaschinenhalle   625 m² 

Hoffläche (befestigt) 683 m² 

Regenrückhaltebecken Ca. 85 m²  

Zwischensumme 1393 m² 

Restliche Flächen (unbefestigt) mit Flächen 
für Anpflanzungen  

Ca. 1007 m² 

 
8. Örtliche Bauvorschriften 
 

Die örtlichen Bauvorschriften in Punkt II des Textteils zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan treffen Regelungen zur Äußeren Gestaltung baulicher Anlagen (Dach-
form/ Dachneigung) und zur Gestaltung der Grundstücksfreiflächen. Unzulässig ist die 
flächenhafte Anlage von Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schotterbereichen außerhalb der er-
forderlichen Verkehrsflächen bzw. der zulässigen Flächen-befestigungen. Befestigun-
gen der Zufahrten, Stellplätze und Wege sind möglichst in offenfugigen bzw. durchläs-
sigen Materialien (z.B. Rasenfugenpflaster, Schotterdecke) herzustellen. 
 
9. Kosten (Haushalt) / Folgekosten   

 

Innerhalb des Plangebietes entstehen keine öffentlichen Verkehrs- bzw. Erschlie-
ßungsanlagen, daher ist für die Gemeinde Künzell mit keinen Folgekosten durch die 
Entwicklung des Gebietes zu rechnen. 

 
10. Bodenschutz- und Umwidmungsklausel gem. §1a Abs. 2 Satz 1 und 4 BauGB  

Gem. der Bodenschutzklausel soll mit Grund und Boden sparsam und schonend um-
gegangen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für bauliche Nutzungen die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 
zu begrenzen.  
 
11. Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

 

Der naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleich / Kompensation erfolgte in Abstim-
mung mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Fulda. Auf 
Basis der Kompensationsverordnung KV 2018 wurde eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilan-
zierung erstellt, mit dem Ergebnis, dass die Planung durch einen externeren Ausgleich 
ausgeglichen werden kann. Teile der Grundstücke Gemarkung Dirlos, Flur 4, Flst Nr. 
27/8 und 268/27 werden von einer stark gedüngten Wiese in einen Sukzessionsstrei-
fen an der Haune (Gewässerrandstreifen, 10 x 97 m, ca. 975 m²) und in extensives 
bzw. artenreiches Grünland (35 x 100 m, ca. 3500 m²) umgewandelt. Dem Ausgleich 
dient eine Fläche von insgesamt ca. 4475 m².  
 
Sukzessionsstreifen (10 x 97 m): 
Die Fläche ist vollständig aus der Nutzung zu nehmen (keine Düngung Pflanzen-
schutz-mittel, Beweidung, Mahd) und darf weder trockengelegt, aufgefüllt noch bebaut 
werden. Bepflanzungen dürfen nicht beseitigt werden.  
 
Extensivierung der bestehenden Wiese Nr. 06.350 (35 x 100 m) 
Die erste Nutzung durch Mahd darf erst ab dem 01. Juli eines jeden Jahres und die 
zweite Mahd frühestens 6 Wochen später erfolgen. Das Schnittgut ist vollständig von 
der Fläche abzutransportieren. Eine Beweidung darf nicht stattfinden. Es sind keinerlei 
Düngung und Pflanzenschutzmittel auszubringen. 
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Der externe Ausgleich wird als Teilgeltungsbereich 2 im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan festgesetzt. Dieser bezieht sich auf den südlichen Teil von Flst Nr. 27/8 und 
T.v. 268/27, Flur 4, Gemarkung Dirlos. 
 
 

 
Abbildung 13: Teilgeltungsbereich 2 (Ausgleichsfläche extern) südlich Plangebiet 
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Abbildung 14: Blick auf Teilgeltungsbereich 2 (Ausgleichsfläche extern) 

 
Der Ausgleichsplan vom 08.02.2024 ist Bestandteil dieses vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes. 

 

 
Abbildung 15: Ausgleichsplan 
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Gemäß den textlichen Festsetzungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
(Punkt H) wird das Anpflanzen von heimischen und standortgerechten Sträuchern und 
einem Baum festgesetzt.  
 
Als Maßnahme zum Schutz von Natur und Landschaft wird gemäß § 9 (1) Nr. 20 
BauGB wird auf Anregung der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Fulda 
vom 19.01.24 eine umweltverträgliche Außenbeleuchtung entsprechend den Empfeh-
lungen des Landkreises Fulda (Sternenpark Rhön) festgesetzt. 

 
 

12. Umsetzung / Planverwirklichung 
 

Da es sich bei der Planung um ein konkretes Vorhaben eines Vorhabenträgers han-
delt, wird die Frist zur Umsetzung im Durchführungsvertrag zwischen der Gemeinde 
und dem Vorhabenträger festgelegt. Der Durchführungsvertrag ist dabei ein eigenstän-
diges planerisches Instrument.  
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Teil B Umweltbericht   
1. Einleitung 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 (6) BauGB insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege zu berücksichtigen. Gemäß § 2 (4) BauGB wird für die Belange des Umwelt-
schutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a eine Umweltprüfung durchgeführt, in 
der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in ei-
nem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht bildet einen 
gesonderten Teil der Begründung (§ 2a BauGB). 
 
 
2. Fachgesetze 

Fachgesetze Relevante Ziele für die Umweltprüfung 

Baugesetzbuch (BauGB) 
 

• nachhaltige städtebauliche Entwicklung 
• Schaffung gesunder Wohn-/ Arbeitsverhältnisse 
• Gewährleistung einer dem Wohl der Allgemeinheit  
dienenden, sozialgerechten Bodennutzung 
• Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt 
• Sparsamer / schonender Umgang mit Grund und  
Boden, Nachverdichtung / Innenentwicklung 
• Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen des  
Landschaftsbildes und der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 
Klimaschutz 

Gesetz über Naturschutz und 
Landschaftspflege (BNatSchG), er-
gänzt durch Hessisches Natur-
schutzgesetz (HeNatG) 

• Schutz, Pflege, Entwicklung v. Natur + Landschaft 
• Erhalt, Schutz der gesetzlich geschützten Biotope,  
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten (Artenschutz) 
• Prüfung d. Verträglichkeit mit Natura2000-Gebieten 
• Eingriffsregelung 

Gesetz zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (BImSchV), TA Lärm 
 

• Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (u.a. 
Lärm, Schadstoffe, Gerüche, Lichtimmissionen)  
• Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen für 
den Menschen  
• Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

Gesetz zum Schutz vor schädli-
chen Bodenveränderungen und 
zur Sanierung von Altlasten  
(BbodSchG), ergänzt durch Hess. 
Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes und zur 
Altlastensan. (HaltBodSchG) 

• Sicherung der ökologischen Leistungsfähigkeit der 
Böden  
• Erhalt der Bodenfunktionen 
• Abwehr schädlicher Bodenveränderungen 
• Sanierung von Altlasten 

Gesetz zur Ordnung des Wasser-
haushalts (WHG) ergänzt durch 
Hessisches Wassergesetz 
(HWG) 

• Sicherung von Gewässern als Bestandteil des 
Naturhaushalts, Schutz/Renaturierung  
• Einhaltung von Gewässerrandstreifen, 
• Niederschlagsversickerung 
• Überschwemmungsschutz, 
• Erhalt der Qualität des Grundwassers 
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3. Umweltzustand (Basisszenario) und zu erwartende Umweltauswirkungen 

a) Fläche 
 
Ist-Zustand 
Das Flst Nr. 27/8 grenzt unmittelbar an die Kohlgrunder Straße an und wird teilweise 
schon als Abstellfläche für Fahrzeuge genutzt. Es befindet sich etwa zur Hälfte inner-
halb der als Mischbaufläche dargestellten Fläche im Flächennutzungsplan und somit 
im Innenbereich gem. § 34 BauGB.  
 
Bei dem Flst Nr. 268/27 handelt sich um ein landwirtschaftliches Grundstück, welches 
als Wiese intensiv bewirtschaftet wird.  
 
Prognose 
Es werden dem Schutzgut Fläche 0,24 ha bzw. der Landwirtschaft ca. 0,15 ha entzo-
gen. Da sich der Planbereich in dem festgelegten Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Au-
enverbund Fulda“ befindet, ist insbesondere die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes zu berücksichtigen.  

 
 
b) Geländeverhältnisse, Boden- und Baugrundbeschaffenheit sowie Altlas-

ten 
Ist-Zustand:  
Das Plangebiet weist eine Geländeneigung in südlicher Richtung auf. Es liegt auf einer 
Höhe von 344 m (Straße Am Mühlbach) bis 340,5 m üb. NN (Südrand Geltungsbe-
reich). Zur Haune hin fällt das Gelände weiter ab.  

 
Prognose: 
Nach aktueller Recherche im zentral geführten Fachinformationssystem „Altflächen 
und Grundwasserschadensfälle“ (FIS AG) des Landes Hessen sind für den Planungs-
raum weder Altablagerungen oder Altstandorte im Sinne von § 2 BBodSchG noch 
Grundwasserschadensfälle (Gewässerverunreinigungen im Sinne von § 57 des HWG) 
bekannt. Bezüglich des nachsorgenden Bodenschutzes ergeben sich somit keine Vor-
gaben oder Einschränkungen. 

 
c) Geologie und Boden 

Ist-Zustand: 
Das Planungsgebiet befindet sich gemäß der geologischen Übersichtskarte (GÜK300) 
des Hessischen Landesamtes für Natur, Umwelt und Geologie Karte innerhalb des 
geologischen Strukturraums 2.2.37 „Lauterbacher Graben“. Als Hauptgesteinseinheit 
sind „Vorwiegend weiße meist kieselige Sandsteine“ angegeben. Die Stratigraphische 
Zuordnung ist „Mittlerer Bundsandstein“. (HLNUG, Geologie-Viewer). 

 
Als Bodenartengruppe (BFD5L) wird im Bodenviewer Hessen „(6) L (L, L/S, L/Sl, L/Mo, 
LMo) angegeben, d.h. es kann Lehm, Lehm auf Sand, stark lehmiger Sand sowie 
Lehm auf Moor vorkommen.  
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Abbildung 16: Auszug aus dem Boden-Viewer Hessen 

 
Der vorhandene Boden hat Funktionen für die natürliche Fruchtbarkeit, als Aus-
gleichskörper im Wasserkreislauf sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe.  Die Bo-
denfunktionsbewertung des HLNUG ergibt einen mittleren Funktionserfüllungsgrad 
mit einem hohen Ertragspotenzial.  
 

 
Abbildung 17: Auszug aus der Bodenfunktionsbewertung 
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Prognose:  
Aufgrund der mittleren Bodenwertzahl und dem hohen Ertragspotenzial stellt der 
Standort einen Verlust von landwirtschaftlichen Flächen dar.  
 
Bodenfunktionale Kompensationsbetrachtung 
Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Vorhaben der 
Bauleitplanung führen jedoch häufig zu einem vollständigen oder teilweisen Verlust 
des Bodens und seinen Funktionen. Die folgenden Bewertungen zur Bodenfunktiona-
len Kompensationsbetrachtung erfolgten auf Grundlage der Arbeitshilfe „Kompensa-
tion des Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach BauGB“ des Hessischen Lan-
desamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie v. Jan. 2019.   
 
Das Ertragspotenzial des Planbereichs in Bezug auf den Boden ist bisher hoch (4), die 
Standorttypisierung mittel (3), die Feldkapazität gering (2) und das Nitratrückhaltever-
mögen gering (2) - die bodenfunktionale Gesamtbewertung ist somit mittel (3). 
 
Bauzeitliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden:  
Bauzeitliche Auswirkungen durch z.B. Befahrung durch Baufahrzeuge beschränken 
sich auf die Bauphase. Hierbei kann es zu Bodenverdichtungen durch die Maschinen 
kommen. 
 
Bauzeitliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden:  
Bauzeitliche Auswirkungen durch z.B. Befahrung durch Baufahrzeuge beschränken 
sich auf die Bauphase. Hierbei kann es zu Bodenverdichtungen durch die Maschinen 
kommen.  
 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zum Bodenschutz 

- Bodenarbeiten dürfen nicht auf zu feuchten oder nassen Böden ausgeführt wer-
den. Sie dürfen nur bei einer Witterung sowie bei Bodenverhältnissen durchge-
führt werden, die eine zu starke Verdichtung des Bodens durch Baumaschinen 
ausschließt.   

- Eine Düngung oder Pestizidbehandlung im Landschaftsschutzgebiet ist nicht 
zulässig. 

- Die erforderlichen Aufschüttungen in Richtung Gewässer Haune sollen wei-
testgehend minimiert werden.  

 
Aus den Berechnungen ergibt sich ein rechnerischer Kompensationsbedarf von 1,09 
BWE für den Boden. Durch die Ausgleichsmaßnahme Umwandlung von Ackerland in 
Grünland bzw. Anlage eines Uferstreifens von 0,11 ha verbleiben keine Beeinträchti-
gungen.  
 
Gemäß der Kompensationsverordnung KV 2018 kann bei einer Eingriffsfläche unter 
10.000 m² die Bodenfunktionsbewertung Nr. 2.2.5 (Korrekturzuschlag oder -abschlag) 
innerhalb der Eingriffs-/Ausgleichsplanung erfolgen. 
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d) Wasserhaushalt und Hydrogeologie 
Ist-Zustand: 
Gemäß dem Gru Schu Hessen, befindet sich der Geltungsbereich der hier zu beurtei-
lenden Bauleitplanung außerhalb amtlich festgesetzter und geplanter Wasser- und 
Heilquellenschutzgebiete und gleichfalls in keinem nach den Regionalplan Nordhes-
sen 2009 ausgewiesenen „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“. Das Plan-
gebiet befindet sich gemäß des Geoportals Hessen 2019 auch außerhalb amtlich fest-
gesetzter Überschwemmungsgebiete.  
 
Aussagen zur Hydrogeologie werden ggf. im weiteren Verfahren ergänzt.  

 
Prognose:  
Das Plangebiet liegt außerhalb von festgesetzten und geplanten Trinkwasser- und 
Heilquellenschutzgebieten. Das Gewässer Haune befindet sich in einer Entfernung 
von etwa 140 m. Der Mühlbach liegt nördlich des Planbereichs in einer Entfernung von 
5 m zum Geltungsbereich.  
 
Von negativen Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel wird nicht ausgegangen, 
da es sich um eine Flächenversiegelung von ca. 1300 m² zusätzlich handelt. Eine Ver-
minderung der Grundwasserneubildung findet voraussichtlich nicht statt, da das Nie-
derschlagswasser in die Haune abgeleitet wird. Das Schutzgut Wasser wird durch die 
geplante Maßnahme nicht erheblich beeinträchtigt.  
 

 
Abbildung 18: Ausschnitt aus dem NaturregViewer 

 
e) Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Bestandsaufnahme und 

Bewertung, Naturräumliche Gliederung 
Das Plangebiet liegt gemäß dem Naturreg-Viewer des Hessischen Umweltministeri-
ums (HMUKLV) innerhalb der Naturraumeinheit „Osthessisches Bergland“.  
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Haupteinheitengruppe:  Osthessisches Bergland Nr. 352 
Haupteinheit:   Fuldaer Senke 
Naturraum   Fuldaer Becker 
 
Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000), FFH-Gebiete und Europäi-
sche Vogelschutzgebiete sind nicht betroffen.  
 

f) Vegetations- und Biotopausstattung 
Ist-Zustand: 
Aus dem Naturreg-Viewer des Landes Hessen gehen für das Plangebiet keine Bio-
tope und schützenswerte Lebensräume hervor. Es liegen keine Erkenntnisse auf be-
drohte oder seltene Tier- und Pflanzenarten vor.  
 
Etwa 130 m südlich des Plangebietes befinden sich gemäß der Hess. Biotopkartie-
rung (HB 1992-2006) Gehölze am Graben östlich Dirlos. Es handelt sich dabei um 
den Biotoptyp „Baumreihen und Alleen“.  
 

 
Abbildung 19: Straße „Am Mühlbach“, bestehende Bebauung, Plangebiet vorne links hinter Zaun 

 
Auf dem nördlichen Teil des Grundstücks 268/27 bereits vorhanden sind zwei Stell-
plätze sowie eine Schotterfläche als Zufahrt zu dem südlichen Teil des Grundstücks.  
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Abbildung 20: Bestehende Schotterfläche im Plangebiet 03.11.23 

 

 
Abbildung 21: Mühlbach gegenüber Plangebiet, teilweise mit Zufahrten überbaut 

 
 
Prognose Planung 
Auf Grund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung wird nicht von einem Konflikt 
mit seltenen bzw. gefährdeten Tierarten ausgegangen. Die einschlägigen Vorschrif-
ten des besonderen Artenschutzes des § 44 BNatSchG werden beachtet. 
 
Eine Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung des o.g. bestehenden Biotops „Ge-
hölze am Graben östlich Dirlos“ findet nicht statt.  
 
Durch die im Bebauungsplan vorgesehenen Heckenanpflanzungen am Südrand kann 
eine Teilkompensierung des Eingriffs erfolgen. Die Fassadenbegrünung auf der Ost-
seite der Halle dient als Insektenweide, in welchen Vögel Nahrung und Unterschlupf 
finden können.   
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g) Immissionsschutz 
Im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen sind auch die Belange des Immissi-
onsschutzes entsprechend zu würdigen.  
 
 
Ist-Zustand:  
Es grenzt das bestehende Wohngebiet (WA) mit bestehendem Wohnhaus Kohlhäuser 
Straße 12 unmittelbar an den Planbereich an. Aus dem Lärmviewer des Landes Hes-
sen geht hervor, dass die (Verkehrs-)Lärmbelastung im Gebiet zwischen 50 -59 dB(A) 
liegt. Dies entspricht dem in einem Allgemeinen Wohngebiet tagsüber zulässigen Im-
missionsgrenzwert.  
 

 
Abbildung 22: Ausschnitt aus Lärmviewer Hessen 
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Prognose Planung:  
Im Rahmen der geplanten Nutzung als Landmaschinenhalle werden hauptsächlich 
Rangierfahrten mit den abzustellenden Fahrzeugen durchgeführt, die nur zu einer tem-
porären und nicht zu einer dauerhaften Lärmbelastung führen. Von einer relevanten 
Erhöhung der Lärmwerte wird derzeit nicht ausgegangen. Um Störungen am Wochen-
ende auszuschließen, werden Nutzungszeiten entsprechend der Betriebszeiten des 
Vorhabenträgers festgelegt. Die Betriebszeiten sind Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 
16.30 Uhr und samstags von 8-12 Uhr. Die Halle wird im Normalbetrieb ca. 3-4 x pro 
Woche zu den Geschäftszeiten angefahren. 
 
Innerhalb der Erntezeit (April-Oktober) wird die Halle ca. 2x am Tag angefahren. Wäh-
rend der Erntezeit kann es vorkommen, dass die Halle auch abends (max. bis 21.30 
Uhr) und auch sonntags die Halle angefahren wird. Entsprechend Nr. 7.2. der TA Lärm 
sind sog. seltene Ereignisse (Fahrbewegungen außerhalb der regelmäßigen Nut-
zungszeiten) an einzelnen Tage oder Nächten bei voraussehbaren Besonderheiten 
des Betriebs möglich. Die Überschreitung der Immissionsrichtwerte darf jedoch an 
nicht mehr als 10 Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als 2 
aufeinanderfolgenden Wochenenden auftreten. 
 
Das Regierungspräsidium Kassel, Dez. Immissionsschutz, empfiehlt in seiner Stel-
lungnahme v. 22.01.24 folgende Ergänzung zum Immissionsschutz: 

- Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, die zu unzulässigen Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der TA Lärm führen kön-
nen, sind nicht zulässig. 

- Es dürfen innerhalb und außerhalb der Maschinenhalle keine Förder- oder 
sonstige Anlagen im Dauerbetrieb (z.B. Gebläse etc.) betrieben werden. 

-  
Anhand der vorliegenden Betriebsbeschreibung ist bei bestimmungsgemäßer Nutzung 
mit keinen unzulässigen Lärmimmissionen in der angrenzenden Wohnnachbarschaft 
zu rechnen. 
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h) Klima und Lufthygiene 
Das Plangebiet hat auf Grund der Lage im Landschaftsschutzgebiet u.a. eine Bedeu-
tung als bioklimatische Ausgleichs- und Filterfunktion.  
 
Prognose Planung:  
Eine Beeinträchtigung von Kalt- oder Frischluftschneisen und Durchlüftungsbahnen 
wird hier im Randbereich der Ortslage nicht für wahrscheinlich gehalten.  
 
 

i) Mensch und Erholung / Orts- und Landschaftsbild 
Ist-Zustand:  
Das Plangebiet weist eine Geländeneigung in südlicher Richtung auf. Es liegt auf ei-
ner Höhe von 344 m bis 340,5 m üb. NN. Zur Haune hin fällt das Gelände weiter ab. 
Das Plangebiet ist von der freien Landschaft her komplett einsehbar.  
 

 
Abbildung 23: Blick auf Haunetal mit bestehender Bebauung 

 
Aus der Bestandskarte des Landschaftsrahmen Nordhessen aus dem Jahre 2000 geht 
eine hohe Strukturvielfalt der Raumtypen hervor. Als Flächen mit rechtlicher Bedeu-
tung wird das schon erwähnte Landschaftsschutzgebiet genannt. In der Entwicklungs-
karte ist die Fläche als „Raum mit herausragender Bedeutung für die landschaftsbe-
zogene Erholung“ gekennzeichnet. 
 

Plangebiet 
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Abbildung 24: Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 

 
 
 
Prognose Planung:  
Gemäß § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen oder, soweit der Eingriff 
nicht vermeidbar ist, beeinträchtigte Funktionen des Naturhaushaltes gleichartig (Aus-
gleichmaßnahmen) oder gleichwertig (Ersatzmaßnahmen) wiederherzustellen. 
 
Durch den Bau der Landmaschinenhalle am Ortsrand von Dirlos wird sich das Orts- 
und Landschaftsbild verändern. Dies stellt allerdings keine Verunstaltung des Orts- 
und Landschaftsbildes dar, da das geplante Gebäude eine maximale Firsthöhe von 
8,50 m aufweist und damit die Höhenentwicklung der bestehenden ein- bis zweige-
schossigen Bebauung der Ortslage nicht negativ beeinflusst. Zudem wird die Fassade 
landschaftsverträglich zur freien Landschaft hin begrünt und mit gedeckten Farben 
eingedeckt.  
 
Das Landschaftsbild wird durch natürliche und anthropogene Elemente charakterisiert. 
Neben morphologischen Aspekten sowie der Vegetation prägen auch Elemente der 
historischen Kulturlandschaft, wie Bauwerke oder Wirtschaftsweisen, sowie Elemente 
der aktuellen Nutzung die Eigenart der Landschaft. Die dörfliche Umgebung ist hier 
durch zweigeschossige Gebäude geprägt. 
 

j) Kultur- und Sachgüter 
Ist-Zustand und Prognose 
Das Gebiet weist keine Kultur- und Sachgüter aus. Es werden auch in Zukunft keine 
Kultur- und Sachgüter betroffen sein.  
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4. Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schwe-

ren Unfällen im Sinne § 50 des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
Auf Grund der geplanten Nutzung als Landmaschinenhalle ist nicht davon auszuge-
hen, dass schwere Unfälle im Sinne des § 50 Satz 1 des Bundesimmissionsschutzge-
setzes Auswirkungen hervorrufen, die der vorhandenen Bebauung schaden könnten. 
 
5. Nutzung von Energie 
Ist-Zustand: 
Das Gebiet hat bisher aus energetischer Sicht bisher keine Bedeutung.  
 
Prognose:  
Grundsätzlich wäre auf dem Hallendach die Anbringung von Solarmodulen für die Pro-
duktion von Strom aus Photovoltaikanlagen möglich. Dies würde einen Beitrag zur 
CO2-Minderung und damit zum Klimaschutz darstellen.   
 
6. Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 
Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe das Grundstück weiterhin unbebaut. Da es 
sich um landwirtschaftliche Fläche handelt, würde es weiterhin als Wiese genutzt. 
 
7. Planungsalternativen 
Mehrere Planungsalternativen wurden im Vorfeld der Planung seit 2019 untersucht. In 
Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden zeigte sich die dargelegte Variante als 
die geeignetste.   
 
8. Beschreibung der ermittelten Umweltauswirkungen 
Durch die vorgesehene Planung werden Wirkungen auf die Umwelt verursacht, die 
teilweise zu Beeinträchtigungen der Schutzgüter führen. Eine erhebliche Verschlech-
terung des Gesamtzustandes von Natur und Landschaft ist insgesamt nicht zu erwar-
ten.  
 
Die nachteiligen Wirkungen der geplanten Nutzung sind:  

- Minderung der Bodenfunktionen durch Versiegelung;  
- Verlust einer Vegetationsfläche (Wiese). 
- Veränderung des Orts- und Landschaftsbilds 
-  

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung:  
- Bodenarbeiten dürfen nicht auf zu feuchten oder nassen Böden ausgeführt wer-

den. Sie dürfen nur bei einer Witterung sowie bei Bodenverhältnissen durchge-
führt werden, die eine zu starke Verdichtung des Bodens durch Baumaschinen 
ausschließt.   

- Eine Düngung oder Pestizidbehandlung ist nicht zulässig. 
- Die erforderlichen Aufschüttungen in Richtung Gewässer Haune sollen weitest-

gehend minimiert werden. 
- Fassadenbegrünung mit Kletterpflanzen auf der Ostseite der Halle;  

 
9. Allgemeine Überwachungsmaßnahmen 
Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen (Monito-
ring) 
Durch das Monitoring (gem. Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, Nr.3 Buchstabe b) 
werden die erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen der Planung überwacht, um 
erhebliche unvorhergesehene Auswirkungen der Durchführung der Planung 



 

37 
 

festzustellen und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu schaffen. Ent-
sprechend des Muster-Einführungserlass zum Europarechtsanpassungsgesetz Bau 
(EAG-Bau Mustererlass) vom 24.06.2004 sind Auswirkungen dann unvorhergesehen, 
wenn sie nach Art und / oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren.  
 
Spezielle Überwachungsmaßnahmen: 
Im Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Landmaschinenhalle im 
Ortsteil Dirlos“ der Gemeinde Künzell, wurden keine Prognoseunsicherheiten ermittelt, 
die aus heutiger Sicht auf mögliche erhebliche, nachteilige Auswirkungen hindeuten. 
Es werden deshalb im Rahmen des Monitoringkonzeptes keine speziellen Überwa-
chungsmaßnahmen festgelegt. Das Monitoringkonzept für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Landmaschinenhalle Bott im Ortsteil Dirlos“ der Gemeinde Künzell, 
beschränkt sich somit auf die allgemeinen Überwachungsmaßnahmen.  
 
Entsprechend des EAG-Mustererlasses ist davon auszugehen, dass entsprechend der 
Informationspflicht der Fachbehörden (§ 4 Abs. 3 BauGB) von diesen über unerwartete 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt im Rahmen deren bestehenden Überwa-
chungssysteme informiert wird. Im Rahmen der allgemeinen Überwachungspflicht 
wertet die Monitoringstelle die von den Fachbehörden eingegangenen Informationen 
über erhebliche Umweltauswirkungen aus und veranlasst geeignete Abhilfemaßnah-
men. 
 
Die allgemeine Überwachung setzt erst dann ein, wenn die Festsetzungen des Be-
bauungsplans zumindest teilweise realisiert sind. 
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10. Allgemein Verständliche Zusammenfassung 
Für die Erstellung einer Landmaschinenhalle zum Abstellen und Lagern von Landma-
schinen wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan im Ortsteil Dirlos erstellt. Der 
Geltungsbereich umfasst ca. 2.400 m². Der Vorhabenträger benötigt die Fläche, da auf 
dem eigenen Betriebsgelände die Verhältnisse beengt sind und keine Erweiterungs-
möglichkeiten bestehen.  
 
Das Vorhaben ist derzeit nicht genehmigungsfähig, da es sich teilweise im Außenbe-
reich nach § 35 BauGB befindet. Etwa zu einem Drittel gilt der Ortsplan von Dirlos von 
1969. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Künzell befindet sich derzeit in der 
Neuaufstellung (Entwurf v. 13.04.2022). Der Entwurf sieht eine gemischte Baufläche 
für das betreffende Plangebiet vor. Damit ist der Bebauungsplan gemäß § 8 (2) BauGB 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Landmaschinenhalle Bott im Ortsteil Dirlos“ 
beinhaltet die Darstellung einer Sonderbaufläche (S) bzw. die Ausweisung eines Sons-
tigen Sondergebiete (SO LMH) gem. § 11 BauNVO. Der Aufstellungsbeschluss durch 
die Gemeindevertretung Künzell wurde am 12.05.2022 gefasst, die frühzeitige Beteili-
gung erfolgte von 20.12.23 bis 22.01.24. Die Halle wird nur zu den Betriebszeiten des 
Vorhabenträgers angefahren. Fahrbewegungen außerhalb der regelmäßigen Nut-
zungszeiten an einzelnen Tage oder Nächten können während der Erntezeit (April – 
Oktober) auftreten. 
 
Eine Entlassung aus dem betroffenen Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Fulda“ 
wurde vom RP Kassel, Dez. Naturschutz, im Rahmen einer Vorabstimmung im Jahre 
2021 in Aussicht gestellt. Die Gemeinde Künzell stellt parallel zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes einen Antrag auf Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet „Au-
enverbund Fulda“. 
 
Das Plangebiet befindet sich im Anschluss an die Kohlhäuser Straße 12, etwa 500 m 
vom Betriebsgebäude des Vorhabenträgers entfernt. Durch die vorgesehene Planung 
werden Wirkungen auf die Umwelt verursacht, die voraussichtlich nicht zu erheblichen 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter führen. Eine Verschlechterung des Gesamtzu-
standes von Natur und Landschaft ist voraussichtlich nicht zu erwarten. Ein natur-
schutzrechtlich erforderlicher Ausgleich erfolgte in Abstimmung mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde des Landkreises Fulda. Als externe Ausgleichsmaßnahme (Teil-
geltungsbereich 2) werden ein Sukzessionsstreifen (Gewässerrandstreifen) mit ca. 
975 m² sowie die Extensivierung der südlich angrenzenden Wiese mit einer Fläche 
von ca. 3500 m² festgesetzt.  

 

Bearbeitet: Aufgestellt: 

Planungsbüro Dagmar Sippel Gemeinde Künzell 

Großenlüder, den 08.02.2024 Künzell, den 
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ABKÜRZUNGEN:  

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BauGB Baugesetzbuch 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

B-Plan Bebauungsplan 

DN Dachneigung 

FD Flachdach 

FNP Flächennutzungsplan 

FFH-Gebiet Flauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet 

Flst.  Flurstück 

FSV Freiflächensolarverordnung 

GE Gewerbegebiet 

GRZ Grundflächenzahl 

GFZ Geschoßflächenzahl 

HAGBNatSchG Hessisches Ausführungsgesetz zum 
Bundesnaturschutzgesetz 

HBO Hessische Bauordnung 

HEG Hessisches Energiegesetz 

HeNatG Hessisches Naturschutzgesetz 

HGO  Hessische Gemeindeordnung 

HLPG Hessisches Landesplanungsgesetz 

HVBG Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und 
Geoinformation 

L Landesstraße 

LEP Landesentwicklungsplan 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

Lplan Landschaftsplan 

m üb. NN Meter über NormalNull 

o.M ohne Maßstab 

ONB Obere Naturschutzbehörde 

PD Pultdach 

PV Photovoltaik 

ROG Raumordnungsgesetz 

RP Regierungspräsidium 

SO Sondergebiet gem. BauNVO 

TÖB Träger öffentlicher Belange 

UNB Untere Naturschutzbehörde 

WE/ha Wohneinheiten pro Hektar 

 
  



ANLAGEN -  
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung gem. KV 2018 



Teil C Ergebnisse der Beteiligungen   
 

- Wird nach Durchführung der Offenlage als Anlage beigefügt 
 


